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Grossratsbeschluss über die Genehmigung 
der Änderungen am Zusammenschluss-
vertrag zwischen den Bezirken Schwende 
und Rüte 

vom 30. November 2020 

Der Grosse Rat des Kantons Appenzell I.Rh., 

in Anwendung von Art. 6 Abs. 4 des Gesetzes über die Fusion von Bezirken 
und Schulgemeinden (Fusionsgesetz, FusG), 

beschliesst: 

I. 

1 Die Änderungen am Zusammenschlussvertrag zwischen den Bezirken 
Schwende und Rüte werden genehmigt. 

2 Ergeben sich im Ablauf weitere Änderungen, weil Abstimmungen verscho-
ben werden müssen, gelten diese ebenfalls als genehmigt. 

II. 

Dieser Beschluss tritt mit Annahme durch den Grossen Rat in Kraft. 
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